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Recht
Von Lauff und Bolz 

FINANZDIENSTLEISTUNGS
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
– NICHT NUR EIN SOLL, 
SONDERN EIN MUSS ZUR 
RISIKOABSICHERUNG
Angespannte 
Haftungslagefür
Finanzdienstleister

DieHaftungimBereichderFinanzdienst-
leisterhaftpflicht (etwaalsgewerblicher
Vermögensberater, gewerblicherVersi-
cherungsvermittlerbzw.alsWertpapier-
vermittleroderauchalsWertpapierfirma)
bleibttrotzAbklingenderFinanzkrisewei-

terhineinsteterPunktaufderTagesord-
nungundbeschäftigt vieleVersicherer
undGerichte.Warenes imBereichder
Wertpapiervermittlung zunächst Haft-
pflichtfälle rundumdenKomplexMEL,
Immofinanz,AWDoderAvW,sostehen
derzeit im Bereich der Vermögensbe-
ratung Pflichtverletzungsvorwürfe im
Zusammenhang mit der Beratung zu
Fremdwährungskreditensowiegeschlos-
senenFonds(etwaSchiffsfonds)imFokus.
Auch imBereichderVersicherungsver-
mittlung tummelt sicheinigesauf
dem «Haftungsmarkt». Der
vergessene, wenn auch
nur partiell mögliche
Einschluss von Katas-
trophendeckungen in
die Sachversicherung
führtnach jedergrö-
ßeren Wetterkaprio-
le, wie z. B. durch das
Hochwasser imMai/Juni
2013,zuvielenungedeckten
Schäden bei den Versicherungs-
nehmern, die in weiterer Folge ihren
Versicherungsberater in Haftung neh-
men.ErstderAbschlusseiner risikoad-
äquatenHaftpflichtversicherunghilftdem
Berater,dasdurchausauchexistenzielle
HaftpflichtrisikodurchTransferaufeinen
Versichererzubewältigen.AlleindieAb-
wehrvonHaftpflichtansprüchen(mögen

sieauchunberechtigtsein),kannzuho-
henRechtsanwaltskostenführen,dieder
VersicherungsnehmerohneHaftpflicht-
versicherungselbstfinanzierenmuss.

Pflichtversicherung für 
Versicherungsvermittler und 
gewerbliche Vermögensberater
DerAbschlusseinerHaftpflichtversiche-
rungistdaherzureigenenExistenzsiche-
rungnichtnureinSoll,sonderneinMuss.
ImLichtederexponiertenHaftungslage

fürBeraterhatderGesetzgeberfür
den gewerblichen Vermö-

gensberater eine Pflicht-
versicherung in§ 136 a
Abs. 12 GewO einge-
führt. Per 1. 4. 2013
musstenallegewerb-
lichen Vermögens-
berater eine Pflicht-

versicherung mittels
Deckungsbestätigungder

zuständigenGewerbebehörde
nachweisen.FürVersicherungsma-

klergilteinePflichtversicherungbereits
schonviel länger. FürdenWertpapier-
vermittlerhatderGesetzgeberbisdato
zwarnochkeinePflichtversicherungvor-
geschrieben,allerdingsbestehtauchhier
dieGefahreinerdirektenInanspruchnah-
medesBeraters(primärhaftetdasHaf-
tungsdach,abereineparalleleMitinan-

 Der Blick auf ein 
gutes Deckungskon-

zept und dessen Wahl 
helfen, im Schadensfall 

böse Überraschungen zu 
vermeiden.
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spruchnahmeistniemalsausgeschlossen)
sowieeine Inanspruchnahmeaufgrund
der Regressmöglichkeit des Haftungs-
dachesgegenüberdemBerater. Jedem
Wertpapiervermittleristdahergleichfalls
derAbschlusseinerHaftpflichtversiche-
runganzuraten.

Entwickelter Versicherungsmarkt für 
Finanzdienstleister
Rechtzeitigmit Einführung der Pflicht-
versicherung für gewerbliche Vermö-
gensberater hat sich in Österreich ein
VersicherungsmarktfürFinanzdienstleis-
terhaftpflichtversicherungen etabliert,
dereineAuswahlvonunterschiedlichen
Produktenzulässt.Gabesfrüherpraktisch
mitLIoydsnureinenoderspätermitR+V
zweiAnbieter,sosindnunmehrmitAllcu-

rasowieTorusundweiterenLIoyds-Syn-
dikatenmehrereVersichereramMarkt.
VonSeitenderösterreichischenVersiche-
rungswirtschaftengagiertsichbesonders
dieVAV,die für ARICONSULT-Vertrieb-
spartnereinüberlangeJahreentwickeltes
Exklusivproduktbereithält(vgl.zudiesem
VersicherungsproduktdieBerichteimFi-
nancialProvider1und32012).

Jüngstes OGHUrteil zur Finanz
dienstleisterhaftpflicht versicherung 
Dassesnichtegalist,welchesVersiche-
rungsproduktzurRisikovorsorgegewählt
wird, zeigteinaktuellesOGH-Urteil. In
7Ob 42 / 13vhatderOGHeinemVermö-
gensberaterdieDeckungwegendes in
denAVBenthaltenen«Steuerberatungs-
ausschlusses»verwehrt.DerBeraterhatte

zueinemBauherrnmodellberatenund
diesteuerlichenVorteiledieserVeranla-
gungsmöglichkeitseinemKlientenaufge-
zeigt.DiesteuerlichenVorteiletratenin
derFolgenichtein,derKlientklagteden
Berater erfolgreich auf Schadenersatz.
DerBeraterhataberinfolgedesOGH-Ur-
teilskeineDeckung.DerSteuerberatungs-
ausschlussistbeidemeinenoderanderen
VersichererBestandteildesDeckungskon-
zeptes, der die Deckung enger ziehen
kannalssienachdemUmfangderGewer-
beberechtigungbestünde.DerBlickauf
eingutesDeckungskonzeptunddessen
Wahlhelfen,imSchadensfallböseÜberra-
schungenzuvermeiden.GerneberätSie
dazueinqualifizierterFachversicherungs-
makler (etwavonLauffundBolzunter 
www.vonlauffundbolz.at)n

©Fotolia


